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Das ist mir schon klar, aber ich habe die Frage der TE anders verstanden.
Die wollte glaube ich wissen, ob bei nicht-schulschaften Stellen diese einfach ohne
Einstellungsgespräch "stur" nach Listenrangfolge vergeben werden. Ich wüsste nicht, dass das
irgendwo so gehandhabt würde. Auch bei nicht schulscharfen Stellen gibt es
Bewerbungsgespräche, dann nur eben in der übergeordneten Behörde. Ansonsten gilt "die
Liste" (zumindest bei uns) ja auch bei schulschaften Stellen. Schulleiter können nicht
irgendjemanden einladen und einstellen, die müssen sich an der Rangfolge der Examensnoten
orientieren. Wenn der Schulleiter jemanden mit Examensnote 2,3 einstellen will, obwohl
jemand mit 1,9 zur Verfügung stünde, muss er das gut begründen. Im umgekehrten Fall reicht
der Hinweis "Beide Bewerber erscheinen gleich gut geeignet, da nehmen wir den mit der
besseren Note."
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